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Allgemeines

Handfeuerlöscher müssen jederzeit betriebsbereit
und zugänglich sein.
Handfeuerlöscher sind nicht in allen Gebäuden
vorgeschrieben, jedoch aus  Sicherheitsüberle -
gungen meistens sinnvoll (z.B. Einfamilienhaus).
Die in der Schweiz zertifizierten und zugelassenen
Handfeuerlöscher tragen das Prüfzeichen der
 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).
Auf dem Feuerlöscher ist die kurze  Bedienungs -
anleitung zu lesen, damit das Gerät richtig  ein -
gesetzt wird. Im Ernstfall bleibt dazu keine Zeit.

Regelmässige Revision

Bei vorgeschriebenen Handfeuerlöschern ist eine
Revision alle drei Jahre Pflicht, bei freiwilligen
 Feuerlöschern wird diese empfohlen.
Die Revision wird durch den Hersteller oder Liefe-
ranten durchgeführt.
Mindestens vierteljährlich ist eine Sichtkontrolle
über den freien Zugang und den allgemeinen
Zustand vorzunehmen.

Empfohlene Löschmittel

Nutzung Löschmittel Mindestinhalt

Wohnhäuser Luftschaum 9 l

Gewerbe- und Industriebauten
– allgemein Luftschaum 9 l
– Garagenbetriebe ABC-Pulver 12 kg
– Farben- und Lösungsmittellagerräume ABC-Pulver 12 kg
– Sägereibetriebe ABC-Pulver 12 kg
– Holzbearbeitungsbetriebe Luftschaum 9 l

Hotels und Heime Luftschaum 9 l

Gewerbliche Küchen Kohlendioxid (CO2) 2 kg / 5 kg

Einstellhallen für Motorfahrzeuge ABC-Pulver oder 6 kg
Luftschaum 9 l

Technische Räume, EDV-Räume, 
Lüftungszentralen, Elektroverteilräume Kohlendioxid (CO2) 2 kg / 5 kg

Landwirtschaftliche Betriebe ABC-Pulver 12 kg

In der Entstehungsphase und bei kleinen Bränden sind Handfeuerlöscher wirksame

und schnell einsetzbare Löschmittel. Ein Brand kann oftmals gelöscht und Schäden

können deutlich verringert werden. Dazu muss jedoch der optimale Feuerlöscher 

vorhanden sein und richtig eingesetzt werden.



Lieferanten

Produkt Lieferant Telefon

Brevo, Sicli growag Feuerwehrtechnik GmbH 041 984 01 01
Eduard-Huber-Strasse 23, 6022 Grosswangen

Gloria Brandschutz Ettiswil AG 041 980 18 18
Willisauerstrasse 21, 6218 Ettiswil

ABC ABC Löschgeräte Demarmels 041 340 57 57
Allmendstrasse 35, 6048 Horw

Bavaria, Jomos Paul Degen 041 460 28 45
Wapfgrund 11, 6025 Neudorf

Primus Josef Wobmann 041 340 11 88
Grüneggstrasse 34, 6005 Luzern 079 439 19 90

Sicli Markus Portmann 041 440 12 03
Udelbodenstrasse 3, 6014 Luzern 079 413 92 88

Vulkan Willi Portmann 041 484 15 89
Flühlistrasse 25, 6170 Schüpfheim

Die Liste beinhaltet eine Auswahl von Lieferanten aus dem Kanton Luzern. Es können auch alle anderen 
zertifizierten Fabrikate verwendet werden (siehe Brandschutzregister der Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen, www.vkf.ch Brandschutzregister).



Kontakt

Gebäudeversicherung Luzern
Hirschengraben 19
Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 22 22
Fax 041 227 22 23
www.gvl.ch

1. Alarmieren, Telefon 118

2. Retten

3. Löschen

Wo brennt’s?
Was brennt?

Personen warnen, bergen, evakuieren

Brand bekämpfen mit vorhandenen Löschgeräten

Es brennt – was tun?




